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RS OGH 1988/4/5 5Ob525/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1988

Norm

LPG §1

LPG §6

Rechtssatz

Die Rechtswirksamkeit einer außergerichtlichen Aufkündigung des Landpachtvertrages kann im außerstreitigen

Verfahren nach dem LPG nicht spruchmäßig festgestellt, sondern nur als Vorfrage, als eine der materiellrechtlichen

Voraussetzungen für die Stattgebung eines Verlängerungsantrages beurteilt werden.
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